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Das Lebacher Krankenhaus: Wichtig für die medizinische Versorgung von rund 70.000 Menschen

Liebe Leserin,
lieber Leser,

das Krankenhaus ist aus unser Stadt 
nicht wegzudenken! Das nun vor-
liegende Gutachten für den saar-
ländischen Krankenhausplan lässt 
zumindest Raum für Spekulationen 
offen und bereitet uns deswegen 
Sorge. Nicht auszudenken, wenn hier 
am Standort keine Bereitschaftdienst-
praxis und vor allem keine ambulante 
Notfallversorgung mit Rettungsfahr-
zeugen mehr wären.

Klarheit muss nicht nur in der Frage 
des Fortbestandes unseres Kran-
kenhauses bestehen, sondern auch  
darüber, was die künftige inhaltliche 
Ausrichtung dieser Einrichtung an-
geht. Schon der Wegfall der gynäkolo-
gischen Abteilung vor fast genau zehn 
Jahren  war ein großer Einschnitt. Ein 
weiter ist nicht hinzunehmen!

Überhaupt nicht hinnehmbar ist auch 
der Wegfall des Rettungsdienstes 
sowie des ambulanten Bereiches. 
Die Zwölf-Minuten-Marke, innerhalb 
derer laut saarländischem Rettungs-
dienstgesetz ein Rettungsfahrzeug am 
Einsatzort sein muss, würde deutlich 
überschritten. Möglicherweise unsere 
einzige rechtliche Handhabe.     
 
Ihr
Dr. Edwin Fries

Für den Erhalt des Krankenhauses
Stadtrat fordert Erhalt und Anpassung an künftige Entwicklung

Nachdem kürzlich das Gutachten für den 
saarländischen Krankenhausplan veröff ent-
licht wurde, hat sich der Rat der Stadt Leb-
ach in seiner Sitzung vom 7. Oktober mit der 
Thematik eingehend befasst. Er hat zu die-
sem Gutachten einstimmig eine Stellung-
nahme beschlossen, die zwischenzeitlich 
sowohl an den Gesundheitsminister Georg 
Weisweiler wie auch an die Krankenhausbe-
treiber ctt und Marienhaus GmbH versandt 
worden sind. Nachfolgend die vier zentralen 
Forderungen dieser Stellungnahme:

1. Der behördlich verordnete Bettenab-
bau muss gestoppt werden!
Im Krankenhausplan 2005-2010 wurde die 
Bettenzahl in Lebach von 202 Betten im 
Jahre 2005 auf 165 Betten im Jahre 2010 re-
duziert. Diese  Bettenreduzierung liegt mit 
18,3 % über dem Landesdurchschnitt, der 
nur 11,2 % betrug. Ein weiterer Bettenabbau 
entzieht dem Krankenhaus die fi nanzielle 
Basis für den Fortbestand.

2. Gewachsenes Vertrauen in den Kran-
kenhausstandort nicht aufs Spiel setzen!
Das Vertrauen in die medizinische Versor-
gung im Lebacher Krankenhaus ist in den 
letzten Jahren stetig gewachsen. Dies be-
zieht sich nicht nur auf die klassischen An-
forderungen in den Hauptfachabteilungen 
Chirurgie und Innere Medizin, sondern bei-
spielsweise auch auf die Onkologie. Selbst 
die erst kürzlich eröff nete Gefäßchirurgie 
hat sich einen guten Namen erworben und 
ist eine notwendige Ergänzung des medi-
zinischen Angebotes und sollte deshalb in 
den neuen Krankenhausplan aufgenom-
men werden. Das medizinische Spektrum 
muss für zukünftige Anforderungen weiter 
entwickelt werden. Vor allem demografi -
sche Entwicklungen und gesellschaftliche 
Veränderungen sind zu berücksichtigen. 
Demzufolge sind beispielsweise die Einrich-

tung einer „Stroke Unit“ (Intensivabteilung 
für Schlaganfallpatienten), eine Abteilung 
für Geriatrie sowie eine Palliativabteilung in 
die Überlegungen aufzunehmen.

3. Notarztstandort am Krankenhaus 
muss bleiben!
Von den 14 saarländischen Notarztstandor-
ten ist Lebach einer der größten. Von hier 
werden ca. 70.000 Menschen im Notfall 
versorgt. Alle saarländischen Notarztstand-
orte sind an ein Krankenhaus angegliedert.
Im Jahre 2009 sind von Lebach aus 1.828 
Notarzteinsätze durchgeführt worden. 
In 43,1 % der Einsätze führte der Weg zur 
Weiterbehandlung in das Lebacher Kran-
kenhaus. Der Wegfall des Krankenhaus-
Standortes würde auch den Wegfall des 
Notarztstandortes bedeuten. Wir fordern 
deshalb die saarländische Landesregierung 
auf, ihre im Saarländischen Rettungs-
dienstgesetz festgelegten Kriterien für den 
saarländischen Rettungsdienst strikt zu 
beachten!

4. Bereitschaftsdienstpraxis – wichtiger 
Bestandteil der medizinischen Versor-
gung!
Die seit dem 1.10.2008 am Krankenhaus be-
fi ndliche Bereitschaftsdienstpraxis sichert 
die medizinische Versorgung am Wochen-
ende und an Feiertagen. Sie ist eine von 11 
Bereitschaftsdienstpraxen, die landesweit 
in einem Krankenhaus untergebracht sind.
Durch die Krankenhausanbindung besteht 
die Möglichkeit der schnellen Weiterbe-
handlung in den stationären Abteilungen 
sowie der ambulanten und taggleichen 
Abklärung von Krankheitsbildern. Durch-
schnittlich werden zwischen 50 und 100 
Patienten pro 24 Stunden Bereitschafts-
dienst behandelt. Insgesamt leben 76.000 
Menschen im Zuständigkeitsbereich der 
Lebacher Bereitschaftsdienstpraxis.
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